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Checkliste: Bei diesen Sachverhalten dürfen Sie an einer Arbeitsunfähigkeit zweifeln


	SACHVERHALTE
	

	Die Arbeitsunfähigkeit verlängert (zum wiederholten Mal) den Urlaub des Mitarbeiters.
	☐
	Die Urlaubsverlängerung deckt sich mit dem ursprünglichen und von Ihnen abgelehnten Urlaubswunsch des Mitarbeiters.
	☐
	Der Mitarbeiter hat Ihnen zunächst eine andere Erkrankung ge-nannt, als ihm später attestiert wurde.
	☐
	Die Krankschreibung gilt außergewöhnlich lange trotz eher harm-loser Diagnose und/oder ohne Anordnung der Wiedervorstellung beim Arzt.
	☐
	Es gibt Auffälligkeiten bei der Rückreise, z. B. Buchung der späte-ren Rückreise vor Urlaubsantritt oder vor der Krankschreibung oder Rückreise trotz angeblicher Reiseunfähigkeit.
	☐
	Sie weisen dem Mitarbeiter grob genesungswidriges Verhalten nach, z. B. durch öffentlich zugängliche Informationen in sozialen Netzwerken.
	☐
	Die ausländische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung lässt nicht erkennen, dass der Mitarbeiter arbeitsunfähig ist und nicht nur krank.
	☐
	Der Mitarbeiter teilt Ihnen bei einer Auslandskrankschreibung auch auf Nachfrage Ihrerseits seine Adresse am Aufenthaltsort nicht mit.
	☐
	Der Mitarbeiter kommt der Aufforderung nicht nach, sich vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen bzw. bei einer Erkran-kung im Ausland von einem Arzt Ihres Vertrauens untersuchen zu lassen.
	☐
	Die Krankschreibung erfolgt nach der Kündigung bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses.
	☐
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